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Einleitung 

I.  Gegenstand und Fragestellung der Arbeit

1.  Gegenstand der Arbeit 

Die Kirchen legen den mit ihnen eingegangenen Beschäftigungsverhältnissen 
das „Leitbild“1 einer Dienstgemeinschaft zugrunde, das mittels vertraglicher 
Einbeziehung oder aufgrund behaupteter normativer Geltung der entsprechen-
den kirchenrechtlichen Regelungen (auch) für die Arbeitnehmer verbindlich 
sein soll. Danach sollen alle Beschäftigten in Einrichtungen der Kirchen und 
ihrer Wohlfahrtsverbände unabhängig von ihrer besonderen beruflichen Auf-
gabe dem religiös bestimmten Auftrag der jeweiligen Kirche verpflichtet sein. 
Dies soll gelten, gleich in welchem Rechtsverhältnis sie zur Religionsgemein-
schaft stehen, sei es ein Arbeitsverhältnis, eine öffentlich-rechtliche Dienst- 
und Treuebeziehung oder die Zugehörigkeit zu einer besonderen geistlichen 
Gemeinschaft.2 Um die Arbeitsverhältnisse der bei ihnen und ihren Wohl-
fahrtsverbänden Tätigen auszugestalten, haben die Kirchen daher eine Vielzahl 
von Regelungen erlassen. Im Bereich des Individualarbeitsrechts beanspruchen 
die Kirchen das Recht, den Arbeitnehmern besondere Verhaltens- oder Loyali-
tätsobliegenheiten aufzuerlegen. Die Nichtbefolgung dieser Obliegenheiten soll 
mit einer Abmahnung oder Kündigung des Arbeitsverhältnisses sanktioniert 
werden können.

Inhalt und Reichweite der Anforderungen werden regelmäßig in Kirchenge-
setzen bestimmt.3 Die staatlichen Gesetze über die betriebliche und die Unter-

1  Begriff z. B. bei Belling, Kirchliche Bündnisse, S. 759, 768; Germann/de Wall, in: GS 
Blomeyer, S. 549, 559; Hammer, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 174; Heinig, Religionsgesell-
schaften, S. 164; Joussen, KuR 2009, S. 1.

2  Heinig, Art. Dienstgemeinschaft, S. 27 f. Zum von diesem Standpunkt aus problema-
tischen Einsatz von Leiharbeit vgl. einerseits (restriktiv) KGH-EKD, NZA 2007, S. 761 ff.; 
Richardi, in: FS Bauer, S. 859, 866, andererseits (kein grundsätzliches Problem sehend) 
Heinig, ZevKR 54 (2009), S. 62, 67 ff.; Thüsing, in: FS Richardi, S. 989, 992 f. 

3  Aus dem evangelischen Bereich siehe die Richtlinie des Rates der EKD über die 
Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und des Diakonischen Werkes der EKD v. 1. 7. 2005, ABl. EKD S. 413; 
Kirchengesetz der Evangelischen Landeskirche Anhalt v. 20. 11. 2007 (ABl. Anhalt 2008 
Bd. 1, S. 31); vgl. auch Verordnung über die Anforderungen der privatrechtlichen beruf
lichen Mitarbeit in der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland v. 2. 2. 2007 
(ABl. 2007, S. 62) und das Kirchengesetz über die Anforderungen der privatrechtlichen 
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nehmensmitbestimmung nehmen jeweils die „Religionsgemeinschaften und ihre 
karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform“ von 
ihrem Anwendungsbereich aus (§ 118 Abs. 2 BetrVG, § 112 HS. 1 BPersVG, § 1 
Abs. 3 Nr. 2 SprAuG, § 1 Abs. 4 S. 2 MitbestG). Stattdessen ist die betriebliche 
Mitbestimmung in eigenen Kirchengesetzen geregelt: im evangelischen Bereich 
im Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD – MVG.EKD)4, im katho-
lischen Bereich auf überdiözesaner Ebene durch die Rahmenordnung für eine 
Mitarbeitervertretungsordnung5 und in den einzelnen Diözesen durch ein Gesetz 
des jeweiligen Diözesanbischofs.6 Schließlich erfolgt die Festlegung von Arbeitsbe-
dingungen, die ansonsten typischerweise Gegenstand von Tarifverträgen sind, im 
katholischen Bereich ausschließlich und im evangelischen Bereich neben dem Ab-
schluss von Tarifverträgen7 überwiegend durch Arbeitsrechtliche Kommissionen, 
die zahlenmäßig paritätisch von Mitarbeiterseite und Kirchenleitung besetzt sind8 
(sog. Dritter Weg)9. Bei den Kommissionen handelt es sich um Gremien, die auf der 

beruflichen Mitarbeit und die Genehmigung von Arbeitsverträgen der Evangelischen Kir-
che Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz v. 16. 11. 2006 (KABl 2007 S. 41) i. d. F. 
v. 18. 4. 2008 (KABl. S. 54). Aus dem katholischen Bereich siehe zuletzt Grundordnung 
des kirchlichen Diensts im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der Fassung des Be
schlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 27. 4. 2015. 
Kirchenrechtliche Geltung erlangt die Grundordnung in den einzelnen (Erz-)Diözesen nur 
und erst mit Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der jeweiligen Diözese und zu 
dem dort genannten Zeitpunkt. Denn die Grundordnung wurde von der Deutschen Bi-
schofskonferenz (DBK) als einheitliche Regelung beschlossen, stellt jedoch kein Allge-
meindekret im Sinne des can. 455 § 1 CIC dar; vgl. Weiß, in: FS Listl 2004, S. 511, 514 zur 
Grundordnung von 1993.

4  Kirchengesetz vom 6. November 1992, ABl. EKD 1992 S. 445. Siehe nunmehr Zwei-
tes Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land 2013 (Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD – MVG-EKD) vom 12. November 2013 
(ABl. EKD 2013 S. 425); dieses ist nach und nach von den einzelnen Gliedkirchen der 
EKD in Kraft gesetzt worden und hat dort gliedkirchliche Regelungen abgelöst.

5  Beschlossen von der Deutschen Bischofskonferenz am 20. 11. 1995, abgedruckt in: 
Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Rahmenordnung, 1995.

6  Siehe die Nachweise bei Richardi, Arbeitsrecht, S. 305 ff.
7  Tarifverträge schließen aktuell die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schle-

sische Oberlausitz (EKBO), im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland der Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger in Norddeutsch-
land (VKDA) und im Bereich der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
der Diakonische Dienstgeberverband Niedersachsen e.  V. (DDN) für die Diakonie in 
Niedersachsen. Regelmäßig handelt es sich um sog. kirchengemäße Tarifverträge unter 
Verzicht auf Arbeitskampfmaßnahmen bzw. mit einer verbindlichen Schlichtungsverein-
barung. 

8  Siehe dazu die umfassende Bestandsaufnahme bei Lührs, Zukunft, S. 67 ff., 142 ff., 
185 ff.; Richardi, Arbeitsrecht, S. 220 ff. 

http://www.kirchenrecht-ekd.de/kabl/28454.pdf#page=13
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Grundlage von 9 Kirchengesetzen errichtet worden sind und nach dort festgelegten 
Vorgaben verfahren. Bei den Ordnungen der Arbeitsrechtlichen Kommissionen für 
die deutschen Diözesen (Rahmen-/Bistums-/Regional-KODA-Ordnung und Zen-
tral-KODA-Ordnung) handelt es sich um diözesane Gesetze.10 Die Beschlüsse der 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen bedürfen der Inkraftsetzung durch den jewei-
ligen Diözesanbischof, um kirchenrechtlich rechtlich wirksam zu werden.11 Erst 
und nur durch die bischöfliche Inkraftsetzung, verbunden mit der Veröffentlichung 
im Amtsblatt, erhält der Beschluss den Charakter eines diözesanen Gesetzes oder 
jedenfalls einer Ausführungsregelung nach c. 29 CIC (Codex Iuris Canonici).12 Im 
evangelischen Bereich ist das Kommissionensystem in Kirchengesetzen der EKD13 
bzw. der Landeskirchen für ihren jeweiligen Bereich geregelt. Die Beschlüsse der 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen im Bereich der evangelischen Landeskirchen 
sollten normativ wirken.14 Die Kommissionen sind zum Teil auch für die selbst-

9  In der kirchenarbeitsrechtlichen Diskussion werden die arbeitsvertraglichen bzw. 
kollektiven Regelungen von Arbeitsbedingungen gemeinhin nach dem Zustandekommen 
ihrer Formulierung eingeteilt. Eine Regelung auf einem sog. Ersten Weg meint die einsei-
tige Festlegung der Arbeitsbedingungen durch den Arbeitgeber, auf einem sog. Zweiten 
Weg meint die Regelung durch Tarifvertrag, vgl. z. B. Grethlein, NZA 1986, Beil. 1, S. 18; 
Schlaich, JZ 1980, S. 209, 210. Daneben werden verschiedentliche Kombinationen unter 
einem sog. Vierten Weg diskutiert, vgl. Hammer, Kirchliches Arbeitsrecht, S.  136  ff.; 
Pahlke, Kirche und Koalitionsrecht, S. 32 f., 229 ff.; wieder anders Brakelmann, Nach-
wort, S. 327, 332.

10  C. Huber, KuR 1999, S. 211, 212. Zur Abgrenzung von Gesetzen im engen Sinn (cc. 
7 – 22 CIC) und allgemeinen Dekreten (c. 29 f.) von allgemeinen Ausführungsdekreten und 
Instruktionen (cc. 31 – 34) vgl. Huber, a. a. O.

11  Siehe z. B. § 7 Abs. 1 S. 3 GrO, § 14 Abs. 1 Rahmen-KODA-Ordnung, § 14 Abs. 1 Re-
gional-KODA-Ordnung Nord-Ost; § 12 Abs. 4 BayRK-Ordnung, § 10 Abs. 1 Zentral-KO-
DA-Ordnung; § 21 Caritas-KODA-Ordnung, Nr. 1 der Richtlinien für die Inkraftsetzung 
der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes durch 
die Diözesanbischöfe in der Bundesrepublik Deutschland v. 1. 1. 1997 (abgedruckt ZMV 
1997, 76); vgl. auch Rhode, in: FS Listl 2004, S. 313, 327 f.; Jurina, in: FS 1999, S. 519, 
534 f.; ferner Eder, Tarifpartnerin, S. 87.

12  Siehe dazu schon C. Huber, KuR 1999, S. 211, 212 f.; ebenso Amann, in: FS Hopf-
ner, S. 39, 40 (lediglich empfehlenden oder beratenden Charakter); C. Maier, Arbeitsrecht, 
S. 141 f., 145 f.; Staudacher, ZTR 1997, S. 488, 489. Nach Eder, Tarifpartnerin, S. 201 – 203, 
211  f. und ders., KuR 1999, S. 16 soll es sich um den Erlass von Ausführungsdekreten 
i. S. v. cc. 31 – 33 handeln. Das ändert an der zentralen Stellung des Diözesanbischofs aller-
dings nichts, vgl. Rhode, in: FS Listl 2004, S. 313, 331.

13  Arbeitsrechtsregelungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland (ARRG-
EKD) vom 10. November 1988, (ABl. EKD S. 366) zuletzt geändert am 12. November 
2014 (ABl. EKD S. 363).

14  Zum Beispiel § 3 S. 1 Kirchengesetz über das Verfahren zur Regelung der Arbeits-
verhältnisse der Mitarbeiter im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
und ihres Diakonischen Werkes (Arbeitsrechtsregelungsgesetz – ARRG) vom 30. 3. 1977, 
KABl S. 95; § 4 Abs. 1 ARRG Württemberg; § 3 Abs. 1 S. 1 ARRG Westfalen; § 3 Abs. 1 

http://kirchenrecht-ekd.de/kabl/30647.pdf#page=31

